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. TRETTLAND I I I . 

Oie Gemeinde Bad Füsslng haI mil Bes[hluss des Bauauss[husses 
vom 0~.q4.200J . die 2. Anderung des Bebauungsp Ian es 
Im vereinla[hlen Verlahren nach § 13 BauGB als Salzung bes[hlossen 
kein Beleil Igler hai der Änderung widersprochen 

Bad FlJSS Ing. den 22.042003 Gemeinde Bad Füssing 
~J'Y[i(,i, J.,pm;'·~ ~0 ... .. .. .. ... . 
~ i ,$ Brundobler . 1 Bürge rmeisler

·1· .~ 

01; 0"'<:> ~ 

Oie Änderung wurde mi I Begründung am 22.04,1003 . gema~ 

§ 10 BauGB öl lenl ll[h ausgeiegi. 

Oie Auslegung isl am 22 . .04.200.3 orlsübl ich durch Ans[hlag 

an der AmIsIalei bekannlgma[hl werden. 

Oie Änderung des Bebauungs planes Isl damil nach §10 BauGB 

rech I sverb ind I i [h 

Bad FlJssing. den . 22.01, .. 20 0 3 Gerne i nde Bad Fuss ing 

Jl4l~ 
Brund ob ler. 1.Burger me isler 



Bebauungsplan " Trettland III " 

2.Änderung mit Deckblatt Nr.2 


Begründung: 

Im derzeit gültigen Bebauungsplan sind fUf das Grundstück 
FLNr.588/l7 Gemarkung Würding die Baugrenzen im Nordosten 
caJ .00m von der Grundstücksgrenze (Fußweg) entfernt. 

Vom Eigentümer des Grundstückes F1.Nr.588/ 17 ist die Errichtung 
eines Wohnhauses mit Garage geplant. 
Diese Garage sollte wie bei Parzelle 6 auf 0,50m von der 
Grundstücksgrenze verschoben werden, um so das Grundstück besser 
nutzen zu können. Durch diese Anordnung werden deshalb die 
Baugrenzen flir die Garage noch Osten erweitert. 

Die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes gelten unverändert 
weiter. 

Würdigung der naturschutzrechtlichen Belange: 

Durch diese Bebauungsplan-Änderung wird die zulässige GRZ von 
0.3 nicht erhöht. Ein weiterer Ausgleichsbedarf ist deshalb nicht 
erforderlich. 

Pocking, den 07.01.2003 


